
Sozialversicherung/Krankenversicherung

Neues zum 1.1.2005:

Wichtige Änderungen im Meldever
Die gesetzliche Rentenversicherung 
wird reformiert und neu organisiert
Bisher ist die gesetzliche Rentenversiche  

rung organisatorisch in die Bundesversi  

cherungsanstalt für Angestellte (BfA) 
und die Landesversicherungsanstalten 
(LVA) geteilt. Diese Organisationsstruk  

tur entspricht nicht mehr den veränder  

ten gesellschaftlichen und ökonomi  

schen Rahmenbedingungen. Mit der Or  
ganisationsreform in der gesetzlichen 
Rentenversicherung zum 1.1.2005 wird 
die Rentenversicherung an die veränder  

te Versichertenstruktur und die Erforder  

nisse einer bürgernahen, modernen und 
effizienten Verwaltung angepasst.

Daher entfällt zum 1.1.2005 eine Diffe  

renzierung zwischen Arbeitern und Ai. 
gestellten. Das hat eine Änderung im 
Meldeverfahren zur Folge:

Für Meldezeiträume ab 1.1.2005 sind 
ausschließlich die Beitragsgruppen 
(BGR) zur Rentenversicherung o, 1,3 und 
5 zugelassen.

Die Beitragsgruppen 2,4 und 6 gelten 
nur für Meldezeiträume bis einschließ  

lich 31.12.2004.

Dies gilt für Beitragsnachweise und für 
Meldungen zur Sozialversicherung.

Ummeldungen zum 1.1.2005 wegen des 
Beitragsgruppenwechsels bei bestehen  

den Beschäftigungsverhältnissen sind 
nicht erforderlich, aber möglich.

Beispiel 1
Bisher beschäftigter Angestellter 
(BCR 1211) ist über den 31.12.2004 
weiterhin tätig.

¦ Jahresmeldung für 2004 noch 
mit BGR 1211

¦ Jahresmeldung für 2005 mit 
BGR 1111

Beispiel 2 
Bisher beschäftigter Angestellt 
scheidet zum 31.3.2005 aus r1 

schäftigung aus
¦ Jahresmeldung für 

mit BGR 1211

¦ Abmeldung (Bf 
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Lungen am Arbeitsmarkt erge- 
Neuregelungen ab 2005.

b.j zum 31.12.2004 beurteilt die zustän  

dige Krankenkasse die Versicherungs  

pflicht von beschäftigten Ehegatten/Le  

benspartnern und geschäftsführenden 
GmbH-Gesellschaftern.

Ab 1.1.2005 sind Beurteilungen und der 
Erlass eines Bescheides bei beschäftig  

ten Ehegatten/Lebenspartnern durch die 
Krankenkasse oder die Rentenversi  

cherung vorzunehmen, bei geschäfts  

führenden GmbH-Gesellschaftern aus  

schließlich durch die Rentenversicherung.

Diese Gesetzesneuregelung berührt ab 
1.1.2005 auch das DEÜV-Meldeverfahren. 
Für beschäftigte Ehegatten/Lebens  

partner und geschäftsführende GmbH- 
Gesellschafter sind Anmeldungen mit 
einer „Status-Kennziffer" abzugeben.

Der Arbeitgeber hat diese Personenkrei  

se bei Beginn einer Beschäftigung (Mel  

degrund 10) nach dem 31.12.2004 in der 
SV-Meldung im neuen Feld „Status" zu 
kennzeichnen.

-häftigte Ehegatten/Lebenspart- 
A die 1 einzutragen, für beschäftigte 

jchäftsführende GmbH-Gesellschafter 

Jie 2.

Mit der Angabe des Statuskennzeichens 
erfolgt die versicherungsrechtliche Beur  

teilung zur Feststellung der Versiche  

rungspflicht zeitnaher.

Für SV-Meldungen mit anderen Abgabe  

gründen außer 10 (Beginn einer Beschäf  

tigung) ist die Angabe des Statuskenn  

zeichens entbehrlich.

Verfahrensvereinfachung: Wegfall 
von Korrektur-Beitragsnachweisen
Ab 1.1.2005 können Korrekturen für ab  

gelaufene Kalenderjahre im Beitrags  

nachweis des laufenden Monats ver  

rechnet werden. Die Abgabe eines ge  
sonderten Korrektur-Nachweises für das 

Vorjahr ist nicht mehr erforderlich.

Beispiel:
Aufgrund einer Entgeltkorrektur sind 
im Februar 2005 Beiträge für 2004 zu 
berichtigen. Bisher musste hierfür ein 
zusätzlicher Nachweis für das Vorjahr 
erstellt werden.

Ab 1.1.2005 besteht die Möglichkeit, 
die Nachberechnung zusammen mit 
dem laufenden Beitrag im Beitrags  

nachweis Januar 2005 auszuweisen.
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